
56

Fünfte Sitzung
im MndelMse zu Düsseldorf, am Wontag den 2l. Uovcmoer1881.

Beginn: 4 Uhr Nachmittags.

Tages-Drdnung:
1. Referat zu dem Entwurf eines Reglement«,betreffenddie Pensionirung der provinzial-

ständifchcn Beamten in der Rhcinprovinz, einschließlich der Beamten der Provinzial-
Feuer-Soeietät,

Referent: AbgeordneterMarkus. (Druckstück I. 18.)
2. Referat, betreffenddas Reglement über die Tagegelder und Reisekosten der provinzial-

ständischen Beamten.
Referent: AbgeordneterMarcuö. (Druckstück I. 19.)

3. Referat, betreffenddie Petitionen des General-Agentender Lebens-Versicherungs-und
Ersparnißbant in Stuttgart, Fr. W. Raiffeisen zu Heddeödorf, um Herbeiführung
einer Verbindung mit genannter Bank znin Zwecke der Lebens-Versicherungder pro-
uinzialständischcn Beamten,

sowie
der Bürgermeister des RegierungsbezirksTrier und des Kreises Aocnau um Errich¬
tung einer Provinzial-Wittweu- und Waisentassefür die Hinterbliebenender ständischen
und Kommunalbeamten und der durch Artikel 25 der Novelle zur Landgemeinde-Ord¬
nung vom 25. Mai 1856 verheißenenProoinzial-Pensionstassefür die Bürgermeister.

Referent: AbgeordneterDietze. (Druckstück I. 1?.)
4. Referat, betreffend die Darbringung einer HochzeitsgabeSeitens des Prooiuzial-Ver-

bandes der Rheinprovinz bei Gelegenheitder Vermählung Seiner Königlichen Hoheit
des Prinzen Wilhelm von Preußen.

Referent: AbgeordneterFreiherr von Eynatten. (Druckstück I. 20.)
5. Etat für das Irrenwcsen nebst den Spezial-Etats für die Provinzial-Irrenaustaltcn zu

Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig, fowie für die Provinzial-Anstalt
Siegburg für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom
1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: AbgeordneterKaeseu. (Druckstück III. 64.)
6. Etat des «andarmenwesenö zu Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis

31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
Referent: AbgeordneterFreiherr von Scheibler. (Druckstück III. 69.)

7. Etat der Provinzial-Arbeitöanstalt zu Brauweiler für die Etatsjahre vom 1. April
1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

Referent: AbgeordneterKockerols. (Druckstück III. 68.)
8. Referat über die Bewilligung einer forllaufenden Unterstützungan ehemaligeBedien¬

stete der Irrenanstalt zu Siegburg und zwar:
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an den früheren Wärter Köudgen,
„ „ „ Hausknecht Gcsser,
„ ,, „ Hauöarbeiter Nonn und
„ die Wittwe des Pförtners Kolb.

Referent: Abgeordneter Kockerols (DruckstückIII, ?8.)
9. Referat, betreffend die Peusionirung von Aufsehern der Provinzial-ArbeitSanstalt zu

Brauwciler.

Referent: Abgeordneter Kockerols (Druckstück III. 80,)
10. Referat, betreffend die Bewilligung von Unterstützuugen an Hinterbliebene von Beamten

der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler.
Referent: Abgeordneter Kockerols. (Druckstück III. 81.)

11. Referat, betreffend die Gewährung einer einmaligen Unterstützung von 500 M. an
den Maurermeister Schuch der Arbeilsaustalt Ärauwciler.

Referent: Abgeordneter Kockerols. (Druckstück III. 82.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir verlesen zunächst
das Protokoll der vorigen Sitzung. (Geschieht)

Ist gegen das Protokoll noch etwas zu bemerken? — Es ist dies nicht der Fall, ich
erkläre daö Protokoll für genehmigt.

Zunächst habe ich Ihnen folgende geschäftliche Mittheilungen zu machen: Von Seiten des
Herrn Lanotags-Kommissarius ist mir ein Schreiben zugegangen, mit welchem die Nachwcisungen
über die Verwendung des Orundsteucr-Deckungsfonds mitgetheilt wcrocu; ich verweise diese Ange¬
legenheit an den III. Ausschuß statt an den I. und IV. Ausschuß.

Dann sind 85 Exemplare des Statuts der Landschaft der Provinz Westfalen, welches
eben zur Vertheiluug gelangt ist, von Seiten des Herrn Landtags-Kommissarius eingegangen.

Sodann ist mir ein Schreiben ;ugegaugen vou dem Bürgermeister von Stoppenberg,
wonach derselbe an den Provinzial-Vcrwaltungsrath, zu Händen des Herrn Landesrath Fritzen, schreibt:

„Euer Hochwohlgeboreu beehre ich mich gehorsamst anzuzeigen, daß ich den diesseitigen
Antrag, Aufnahme des Weges vou Stcele uach Gelsculirchcn unter die Provinzial-
straßen betreffend, hiermit vorläufig zurückziehe".

Die Angelegenheit ist an den V. Ausschuß gegangen, wird aber jetzt zurückgezogen; das
Schreiben geht also an den V. Ausschuß und wird hier die Zurücknahme nur erwähnt werden.

Abgeordneter Freiherr von Frentz: Die Sache ist dem V.Ausschuß bereits zugeschrieben.
Landtags-Marschall: Das Schreibe» wird dem V. Ausschuß zugeschrieben, wird dort

behandelt und dann einfach im Plenum hier mitgetheilt werden. Sodann liegt eine Petition vor
der Vertretungen der Bürgermeistereien Vussem, Weycr uud Tondorf, um Ucberuahme der
Noggendorf-Tondorf'er Ocmeiude-Chaussecauf den Provinzial-Straßcnfonos. Diese Angelegenheit hat,
soviel ich „,ich erinnere, schon früher den Landtag beschäftigt uud ist abgewiesen worden; sie
kommt wieder vou Reucm, die Sache ist vollständig instruirt, ich frage, ob eiuer der Herreu
Abgeordneten diese Petition auf Uebernahme der Noggendorf-Tondorf'cr Gemciude-Ehaussee auf deu
Provinzial-Straßenfonos zu der seinigen macht.

Abgeordneter Graf von Beißet: Ich mache sie zu der meiuigen.
Landtags-Marschall: Graf vou Beißet macht sie zu der seinigcu, wird sie unterstützt?

(Geschieht.)



Sie wird unterstützt und geht an den V. Ausschuß.
Sodann liesst mir hier ein Protest aus Lobberich vor: Protest gegen das Gesuch der

Gemeinde Lobberich, in den Stand der Städte erhoben zu werden, (Heiterkeit.)
Der Antrag, um Aufnahme liegt dem VI. Ausschuß vor, ich verweise also dieseu Protest

ebenfalls an den VI. Ausschuß.
Sodaun liegen mir hier zwei Petitionen vor, die eine von dem Sparkassen ° Rcndanten

Remkes in Crefeld, und die andere von dem Bürgermeister a, D. Pasch zu Beckum bei Crefeld,
beide in derselben Angelegenheit Sie haben von bereits gekündigten Nheinproviuz-Obligationen
Zinscoupons präseutirt und gezahlt erhalten, als sie aber den Talon eingereicht haben, ist ihnen
mitgetheilt worden, daß die betreffenden Nnmmern ausgeloost seien. Sie haben dadurch einen
bedeutenden Zinsverlust erlitten, der wahrscheinlich die betreffenden Herren selbst betrifft, oa sie das
der Kasse ersetze« müssen. Herr Abgeordneter Courth, Sie haben mir eine Sache zugestellt, ich
frage, ob Sie dicfe Petition zu der Ihrigen machen?

Abgeordneter Courth: Jawohl!
Landtllsss-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth macht die Petition des Bürger¬

meisters a. D. Pasch zu der seinigen, wird sie unterstützt? (Geschieht.) Sie wird unterstützt und
geht an den I. und IV. Ausschuß.

Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten die Petition des Sparkassen ° Rendanten
Remtes zu Crefeld zu der feinigen macht.

Abgeordneter Ientges: Ich mache sie zu der meinigen.

Landtags-Marschall: Herr Abgeordneter Ientges macht diese Petition zu der seinigeu,
wird sie unterstützt? (Geschieht.) Sie findet Unterstützung uud geht an den I. und IV. Ausschuß.

Sodann habe ich folgenden Antrag, von Herrn von Eynern und Genoffen uulerzeichnet,
hier vorliegen. Er ist von 33 Mitgliedern des Landtag« unterzeichnet und lautet folgendermaßen:

„Die unterzcichuetcnMitglieder des 27. rheinischen Prouinzial-Landtags beehren
sich, dem Herrn Landtags-Marschall folgenden Antrag zur Vorlage und Genehmigung
durch den Provinzial-Landtag zu überreichen:

„„Hoher Provinzial-Landtag möge aus den für die Etatsjahre 1882/83 bis
1883/84 disponiblen Beträgen des Ständcfonds eine Summe bis zu 50 000
Mark — fünfzigtausend Mark — bewilligen, um bis zur Höhe dieses Betrages
die künstlerische Ausschmückuug des Ständchauses zu bewirten.
Hoher Provinzial-Landtag mösse dem Provinzial-Verwaltungsrath die Ausführung
dieses Beschlusses übertragen""

Wie ssesagt, ist der Antrag von Herrn von Ehnern und 33 Mitgliedern unterzeichnet,
er geht an den I. und IV. Ausschuß.

Auf Wunfch des Herrn Abgeordneten von Werner wird derselbe dem V. Ausschuß für
die Aggerthlllbahn-Angelessenheit zugetheilt.

Wir treten nunmehr in die Tages-Ordmmg ein und kommen zunächst zu oem Referat zu
dem Entwürfe eines Reglements, betreffend die Pensionirung der provinzialstäudischeu Beamten
iu der Nheinprooinz, einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät. Referent ist der Herr
Abgeordnete Marcus. Ich muß noch zur Tages^Ordnung eine Bemerkung machen. In Rr. 12
der Tages-Ordnung kommt ein Fehler vor, ich setze deswegen diese Nummer von der heutigen
Tages-Ordnung ab.
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(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz,)
Referent Abgeordneter Marcus: Meine Herren! Die Bestimmungen über die Pensionirnng

der provinzialständischen Beamten der Rbeinprovinz, welche von dem Provinzial Landtag im Jahre
1874 festgestellt worden sind, entsprechen nicht mehr in allen Punkten den Bedürfnissen und Ver¬
hältnissen, die bei der Entwicklung dn provinzialständischen Verwaltung sich gelteud gemacht haben.
Die Grundlage der genannten Bestimmungen war das Staats-Oesetz vom 27. März 1872, betreffend
die Pensionirnng der unmittelbaren Staatsbeamten, indeß der §. 2 unserer Bestimmungen statnirt
eine sehr wesentliche Abweichung von dem Staats-Oesetz, indem nach demselben nur diejenigen pro¬
vinzialständischen Beamten, welche definitiv angestellt sind, einen PensionsAnsprnch haben, während
die Beamten, welche unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellt sind, auch
dann nicht pensionsberechtigt sein sollen, wenn sie etatsmäßige Stellen bekleiden; das Staats-Gesetz
hat diese Ausnahmen nicht. Die mannigfaltigen Unznträglichkeiten, die aus dieser Bestimmung resul-
tiren, sind in den Motiven, die von dem Provinzial-Verwaltungsrath dem Entwurf eiues neuen
Reglements beigegebeu worden sind, des Weiteren ausgeführt Inzwischen würde es sich doch nicht
empfehlen, allen uuter dem Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten
von vornherein und ohne alle Ausnahme Pensionsberechtigung beizulegen, es soll dieser Kategorie
von Beamten gegenüber die Einräumung vou Peusionsberechtigung in allen Fällen von der
Bestimmung des Provinzial^Verwaltungsraths abhäugig sein. Weiter bedürfte die Kategorien-Bezeich¬
nung der Beamten, die in ß. 3 nnd 4 unserer Bestimmungen enthalten sind, also z, A. die Bestim¬
mung über „die auf Zeit gewählten ständischen Ober-Beamten" „Subaltern-Beamten", zur Ver¬
meidung von Zweifeln, die in dieser Beziehung mannigfaltig hervorgetreten sind, einer näheren
Präzisirung. Auch bezüglich der Bestimmungeu iu Bezug auf deu Dieust, den provinzialständische
Beamte vor ihrem Eintritt in den Dienst der Provinz durchgemacht haben, sei es in mittelbarem
oder uumittelbarem Staatsdienst, oder ständischem oder Kommunal-Dienst, fehlten in diesem Statut
vollständig normirenoe Festsetzungen und traten dadurch sehr viele Zweifel und Unznträglichkeiten
ein. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß iu deu iu Rede stehenden Nestimmnngen vom Jahre
1874 vollständig Bestimmungen über das Verfahren fehlen, welches eingeleitet werden soll, wenn
eine Pensionirnng von Amtswegen herbeiznführcn ist. Um diesen verschiedenenAnforderungen an ein
PcnsionSgesetzfür die provinzialständischenBeamten der Rheinprouinz zu genügen, hat der Provinzial-
Verwaltungsrath das Reglement entworfen, welches Ihnen unter Nr, 18 der Drucksachen vorgelegt ist.
Dasselbe schließt sich im Wesentlichen auch an die Aestimmnngen des Staats-Pensionsgesetzes vom
Jahre 1872 an und läßt Aenderungen nur da eintreten, wo die Eigenthümlichkeit des provinzial¬
ständischen Dienstes solche wünschenswerth und nothwendig erscheinen läßt. Der I. und IV. Aus¬
schuß hat sich eingehend mit der Berathung dieses Reglemeuts-Entwurses befaßt, und habe ich die
Ehre, Ihnen Namens des I. und IV. Ausschusses das Referat jetzt vorzutragen, welches über diese
Angelegenheit beschlossenworden ist. Das Referat lautet folgendermaßen:

„Mit einem Referate vom 4 Oktober 1881 hat der Provinzial-Verwaltungsrath dem
Provinzial-Landtage den Entwurf eines Reglements, betreffend die Pensionirnng der prouinzial-
ständifchen Beamten iu der Rbeinprovinz, einschließlichder Beamten der Provinzial-Fener-Socictät
zur Beschlußfassung unterbreitet. Der I. und IV. Ausschuß, welchem dieses Reglement znr Be¬
rathung überwiesen worden ist, hat in seiner Sitzmig vom 17. November dasselbe einer eingehenden
Prüfung unttrzogen. Das Ergebniß dieser Prüfung war im Allgemeinen Uebereinstimmung mit
den Grundsätzen uud Paragraphen des Reglements, und nur bei einzelnen Bestimmungen beschloß
der I. und IV. Ausschuß die nachstehenden Aenderungen:

8'
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1. in ß. 3 aliuLll 2 soll an Stelle des Provinzial-Verwaltungsrathes dem Proviuzial-
Landtage die Bewilligung vorbehalten werden. Dies alin««. würde sich danach fol¬
gendermaßen gestalten:

„Es kann diesen Beamten jedoch anch dann, wenn diese Voraussetzungen nicht
zutreffen, bei ihrer Versetzung in den Nnhestand eine Pension bis auf die Höhe
der durch dieses Neglciueut normirtcn Sätze vom Provinzial-Landtage bewilligt
werden".

2. In §. 5 soll aliiiLll 3 folgende Fassung erhalten:
„In dem in §. 2 erwähnten Falle beträgt die Pension in der Regel 20/80, im
Falle des §, 4 höchstens 20/80 des vorbczcichneteu Dieusteintommcns".

3. In Z. 6 litt. u. bei der Anführung der zufälligen Dieusteintuufte, zur Vermeidung
von Zweifeln, auch „Reisekosteu-Eutschädigiiugcu" erwähnt werden. Demnach würde
litt. «. lautcu:

„o. Bloß zufällige Dieustciuküuftc, wie widerrufliche Tantiemen, Kommissions-
gebühren, Reisekosten-Entschädigungen, außerordentliche Remunerationen, Gratifi¬
kationen und dergleichen kommen nicht zur Berechnung".

4. In ß. 7 Älinoa 2 soll der die Möglichkeit von Mißverständnissen nicht ausschließende
Ausdruck „von dem letzteren Zeitpunkte an" ersetzt werden durch „vom Tage dieses
Eintrittes an" nnd danach das alin««. 2 folgende Fassung erhalten:

„Hat die Verpflichtung erst nach dem Eintritte in den ständischen Dienst statt¬
gefunden, so wird die Dienstzeit von dem Tage dieses Eintritts an gerechnet".

5. In §. 15 soll am Schlüsse von aline«. 3 statt „Pcnsionirung" gesetzt werden „einst¬
weilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem Betrage des Pcnsions-
Anspruches entsprechenden Entschädigung". Demnach würde das «linea 3 lauten:

„Tritt eiu Pcusionsfall der letztereu Art ein, wenn der Provinzial-Landtag nicht
versammelt ist, so kann der Provinzial-Verwaltungsrath provisorisch und vor¬
behaltlich der demnächstigen Oenehmignng des Landtags die einstweilige Ent¬
hebung vom Dienste unter Gewährung einer dem Betrage des Pensionsanspruches
entsprechenden Entschädigung beschließen".

6. Im ß. 20 a1iir«2.2 soll statt „fallen demfelbcn zur Last" gesetzt werdeu: „können dem¬
selben zur Last gelegt werden". Demnach würde dieses «lineu, sich folgendermaßen
gestalten:

„die baaren Auslagen für die durch die Schuld des zu peusionirendem Beamten
veranlaßten erfolglosen Ermittelungen können demselben zur Last gelegt werden"-

Der' I. und IV. Ausschuß beebrt sich demnach dem hohen Landtage die Annahme des in
Rede stehenden Reglements unter Einschaltung der vorerwähnten sechs Abänderungen zu empfehlen."

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie haben das Referat des I. und
IV. Ausschusses gehört, ich stelle nunmehr das ganze Reglement, wie es aus der Berathung her¬
vorgegangen ist, zur General-Diskussion. Herr von Werner hat das Wort.

Abgeordneter von Werner: Ich möchte mir zu ß. 3 eine kleine Bemerkung erlauben.
Vice-Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Ich hatte die General-Dis¬

kussion eröffuet. Zur General-Diskussion meldet sich Niemand, ich schließe die General-Diskussion,
wir gehen nunmehr zu deu einzelnen Paragraphen über, Paragraph 1 und 2 werden Ihnen
unverändert vorgeschlagen. Wenn kein Widerspruch erfolgt, nehme ich an, daß §. I und 2 in der
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Vorliegenden Fassung genehmigt sind, sie stimmen ganz genau mit dem Staats-Gesetze überein. Zu
§. 3 hat das Wort Herr von Werner.

Abgeordneter von Werner: Alinea 2 des Z. 3, welcher von den unter dem Vorbehalte
des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten handelt, soll in der angegebenen Weise
dahin abgeändert werden, daß dem Provinzial-Landtag, nicht dem Prooinzial Verwaltungsrath, aus«
nahmsweise die Bewilligung einer Pension zustehen soll. Dabei wäre jedoch der Zusatz erwünscht,
der auch nachher in §. 4 angegeben ist, daß, wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist,
dann der Provinzial-Verwaltungsrath provisorisch Vorsorge treffen kann. Es würde das namentlich
für die Unterbeamten erwünscht sein, die sonst unter Umständen vielleicht lange, bis zur Zusammen»
berufung des nächsten Provinzial-Landtages, warten müßten.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Marcns: Ich habe nichts dagegen zu bemerken, wenn die Ver¬

sammlung damit einverstanden ist; es würde der Vorschlag des Herrn von Werner allerdings
Wohl im Interesse einer vorläufigen raschen Erledigung sein und da, wie Herr von Werner
sagte, in dem folgenden Paragraphen auch schon statuirt ist, daß der Provinzial-Verwaltungsrath
Provisorisch, vorbehaltlich der Genehmigung des Landtags, eine Pcnfionirung eintreten lassen kann,
so wäre es nahe liegend, daß man dies auch hier einfüge. Ich habe von meinem Standpunkte
aus nichts dagegen zu fagen,

Vice-Landtags-Marschall: Also wie würden Sie es normirt wünschen, darf ich um
die präzisirte Fassung bitten?

Abgeordneter von Werner- Ich möchte einfach den Zusatz in alinea 2 des §. 4:
„Wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, so kann der Provinzial-Verwaltungsrath pro¬
visorisch Vorsorge treffen". Es würde das derselbe Zusatz sein, der in §. 4 in anderen ähn¬
lichen Fällen ebenfalls vorgesehen ist. Es beruht meiu Vorschlag auf der Aenderung, die von
Seiten des Ausschusses gemacht worden ist, der ich meinerseits ganz zustimme, daß nicht dem Pro¬
vinzial-Verwaltungsrath, sondern dem Provinzial-Landtag die eventuelle Bewilligung überlassen sein
soll, woran sich eben diese Aemertnng wohl anknüpfen müßte.

Vice-Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn von Werner darauf aufmerksam
Machen, daß, soweit ich die Sache übersehe, das zweite «lines, des §. 4 hier bereits Anwendung
findet, denn es heißt dort: „Wird außer dem im Paragraphen 2 bezeichneten Falle :c.", also trifft
das alius«, auf ß. 3 bereits zu.

Abgeordneter von Werner: Es scheint mir dies doch nicht zuzutreffen, diese Worte beziehen
sich auf §. 2, aber nicht auf ß. 3, in 8- 3 würde also diese Lücke bestehen, wie es zu halten sei,
wenn während der Zwischenzeit von einem Pioviuzial-Landtag zum anderen ein derartiger Fall
eintritt und zwar bei den unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellten
Beamten. §. 2 handelt von anderen Beamten, er handelt davon, daß wenn die Dienstuufähigkeit
die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Beschädigung ist, welche der Beamte bei
Ausübung des provinzialständischen Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne eigene Ver¬
schuldung sich zugezogen hat, die Pensionsberechtigung auch bei kürzerer als lUjährige Dienstzeit
eintreten soll. Ich glaube deshalb doch, daß der von mir beantragte Zusatz nicht überflüssig ist,

Vice-Landtags-Marschall: Ich bitte den Herrn Referenten, zu verlesen, wie sich nun¬
mehr der Paragraph gestalten würde.

Referent Abgeordneter Marcus: Konform mit der Bestimmung in tz. 15 würde man
sagen können: „Es kann diesen Beamten jedoch auch dann, wenn diese Voraussetzungen nicht
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zutreffen, bei ihrer Versetzung in den Ruhestand eine Pension bis auf Höhe der durch dieses Regle¬
ment normirten Sätze vom Provinzial-Landtag bewilligt werden. Ist der Provinzial-Landtag nicht
versammelt, so kann, bis dieser zusammengetreten ist, der Provinzial-Verwaltungsrath eine dem
Pcnsiousanspruch entsprechende Entschädigung vorläufig bewilligen.

Vice-Landtags-Marfchall: Es würbe wohl am einfachsten sein, die Fassung des
alineg. 2 des ß, 4 zu nehmen: „Wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, so kaun der
Provinzial-Verwaltungsrath provisorisch Vorsorge treffen,

Abgeordneter von Werner: Jawohl.
Vice-Landtags-Marschall: Wenn kein Widerspruch erfolgt, so nehme ich an, daß dies

genehmigt ist. Wir gehen nunmehr zu ß. 4 über, derselbe ist unverändert. Zu ß. 5 ist eine
Aenderung vorgeschlagen.

Referent Abgeordneter Marcus: In dem in §. 2 erwähnten Falle betragen die Pen¬
sionen in der Regel 20/80. — Der §. 2 sagt:

„Ist die Dienstunfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Be¬
schädigung, welche der Beamte bei Ausübung des provinzialständischen Dienstes oder
aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die
Pensions-Berechtigung auck bei kürzerer, als zehnjähriger Dienstzeit ein".

Da hat man sich gesagt, es können doch so bedeutende Fälle großartiger Aufopferung des
Einzelnen im provinzialständischen Dienst eintreten, daß es doch wohl nicht angemessen wäre, in
einem solchen außerordentlichen Falle die Pcnsionirung, wie es hier in dem Entwurf des Regle¬
ments steht, von vorne herein auf das Maximum von 20/80 zu bestimmen; man dachte, es konnten
Fälle eintreten, wo es die Billigkeit und die Rücksicht auf die That, um die es sich haubelt,
erfordern, weiter zu gehen, und deshalb ist gesagt worden:

„In dem im §. 2 erwähnten Falle beträgt die Pension in der Regel 20/80, im
Falle des tz. 4 höchstens 20/80 des vorbezcichneten Diensteinkommcns".

Es handelt sich bei dem Vorschlage des Ausschusses um Ausuahmefälle; man will sich die
Hand freihalten, in solchen außerordentlichen Fällen auch etwas Außerordentliches thun zu köunen.

Vice-Landtags-Marschall: In §. 6 soll bei o der Zusatz „Reisekosten-Entschädigungen"
gemacht werden. Der Herr Abgeordnete Ientges hat das Wort.

Abgeordneter Ientges: Es ist eben zu ß. 3 derselbe Zusatz beliebt worden wie in Z 4.
Ich stimme ganz mit dem Herrn Vice-Marschall übcrein, daß es zweckmäßig ist, diesen Zusatz zu
machen, aber es würde eigenthümlich lauten, wenn sich in zwei aufeinander folgenden Paragraphen
derselbe Satz wiederholte, ohne daß irgendwie ein Zusatz gemacht würde. Ich würde deshalb in
stylistischer Hinsicht beantragen, bei ß, 4 hinzuzufügen:

„Wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, so kann der Provinzial-Verwal-
tungsratu auch in diesem Falle provisorisch Vorsorge treffen".

Es ist ein Statut, welches gedrucktwird und an welchem, wenn es hier festgesetztist, nichts
geändert werden kann. Wenn man die Paragraphen hintereinander läse, so würde es eigenthümlich lauten.

Vice-Landtags-Marschall: Es scheint mir dies eine entschiedene Verbesserung, icb
bitte den Herrn Referenten, es aufzunehmen. Wir sind bei ß. 6. Zu § 6 ist der Zusatz:
„Reisekosten-Entschädigungen" gemacht worden. Wünscht Jemand das Wort zu §. 6?

In ß. 7 soll der Ausdruck „von dem letzteren Zeitpunkte an" ersetzt werden durch „vom
Tage dieses Eintritts an". Der Herr Referent hat das Wort.
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Referent Abgeordneter Marcus: Der ursprüngliche Ausdruck könnte Zweifel erregen, die
Zache ist nicht ganz deutlich fixirt; alle Zweifel schwinden aber, wenn statt „von dem letzteren
Zeitpunkte an" gesagt wird: „vom Tage dieses Eintritts au". Dann ist kein Bedenken mehr, und
ich glaube, dann ist das, was man will, ganz präzise ausgesprochen.

Vice-«audtags-Marschall: Dann ist der Paragraph auch genehmigt. Zu §, 8 wird
keiue Aenderung vorgeschlagen, zu ß, 9 ebensowenig, zu ß. 10 ebensowenig, zn § 1l auch nicht.
Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort,

Abgeordneter Courth: Zu ß, 11 erlaube ich nur folgenden Zusatz.Antrag zu stellen:
Der hohe Landtag wolle folgende zusätzlicheVcstimunmg beschließen:

„Findet die Beschäftigung des Beamten vorübergchcud gegen Tagegelder oder eine
anderweite Entschädigung statt, so wird dcmselbcu die Pension für die ersten sechs
Monate dieser Beschäftigung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monat ab nur zu dem
nach der vorstehenden Bestimmung zuläfsigeu Netrage gewährt."

Ich werde mir erlauben, den Antrag gleich zu überreichen.
Meine Herren! Unfer neues Pcnsions-Neglement fchließt sich vollständig, im Wesentlichen

wenigstens an das Preußische Gesetz über die Pcusionirung der uninittelbaren Staatsbeamten an.
Dieses Gesetz hat nun Vorsorge getroffen, die ich auch für die Provinz in der zusätzlichen
Bestimmung getroffen wünsche Meine Herren! Diese Bestimmung schneidet eine Reihe von
Differenzen ab. In ß. 11 heißt es bis jetzt:

Das Recht auf den Bezug der Pension ruht, wcun und so lange ein Pensionär im
Reichs«, Staats-, ständischen oder Gemeinde-Dienste ein Dieusteiukommeu bezieht, inso¬
weit als der Betrag dieses neuen Diensteinlommens unter Hinzurechnung der Pension
den Betrag des von dem Beamten vor der Pensiouirung bezogenen Dicnsteinkommcns
übersteigt".

Es ist hier also im Allgemeinen bloß von Dienstcintommen die Rede und es wird immer
offen bleiben, was uutcr Dieusteintommen zu verstehen ist: ist darunter das Einkommen aus einer
festen Stelle zu verstehen oder fallen darunter auch solche Dicusteiuküuftc, die aus kommissarischer
oder vorläufiger Befchäftigung refultiren. Meine Herren! ich halte den Zufatz wirklich für eine
wesentliche Verbesserung, um spätere mögliche Differenzen abzufchneiden. Das Neichsgesetz vom
21. März 1873 enthält auch gerade dieselbe Aestimmuug, wie das Gesetz über die Peusiouiruug
der preußifchen uumittelbaren Staatsbeamten von, vorhergehenden Jahre, und mau hat dabei auch
dort überlegt, daß diese Bestimmung zn etwas gut sei. Unsere Pensionen find nicht ärmlicher bemessen,
als die des Staates und des Reiches. Im Reiche wird sogar, wo Wartegcld vorgesehen ist, diese

Bestimmung vom 21. März 1873 nochmals ausdrücklich für die auf Wartegeld gefetzten Beamten
wiederholt. Ich sehe nicht ein, weshalb wir einer solchenBestimmung aus dem Wege gehen solle»,
Es wird einer unserer Beamten, der pensionirt ist, will ich annehmen, im Ministerinn, zu einem
hohen Diensteinkommen beschäftigt, das Kommissorium würde sich vielleicht Jahre laug durchziehen,
und es würde danu fraglich sein, ob von der von uus zu gewährenden Pension Etwas eingehalten
werden könnte. Mein Antrag ist eine entschiedeneVerbesserung, ich bitte Sie, demselben zuzustimmen.

Viee-Landtags-Marschall: Meine Herren, es scheint mir sehr schwer, über eine
derartige Sache hier im Plenum Beschluß zu fassen. Ich bin erfreut, daß der Autrag schriftlich
eingereicht wird und halte es für zweckmäßig, daß wir die Sache heute vou der Berathung
absetzen und sie noch einmal im Ausschuß dnrchberathen, denn das Nedigiren im Plenum erscheint
laum angänglich.
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(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Es würde diese Angelegenheit mit dem gestellten Antrag an

den I. und IV. Ansschuß zurückgehen. Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich glaube, wenn wir in dieser Weise verfahren,

so können wir ack inünitiuin verhandeln und uns in Permanenz erklären, es kann bei jedem Gesetz
hier ein Antrag wieder zu einem Paragraphen eingebracht werden; wenn dadurch alles wieder in
die Kommission zu neuer Vorberathnng zurückgehen soll, so weiß ich nicht, wann hier die General-
Debatte beginnen soll. Wenn die Materie auch eine große Bedeutung hat, was ich gar nicht
bestreiten will, so müssen wir uns doch jetzt mit der Vorlage beschäftigen und uns darüber klar werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Eourth hat das Wort.
Abgeordneter Eourtb: Ich hatte diese Frage in dem I. und IV. Ausschuß angeregt, fand

aber damit keinen Beifall. Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß auch das Reichsgesetz diese
Bestimmung enthalte, gerade wie das preußische Gesetz, so habe ich im Interesse der Sache
geglaubt, im Plenum auf diesen Antrag znrückkommen zu müssen.

Referent Abgeordneter Marcus: Im Ausschuß ist dieser Antrag abgelehnt worden.
Landtags. Marschall: Meine Herren! Es erfolgt dagegen Widerspruch, daß die An¬

gelegenheit an den Ausschuß zurückverwiesen wird; ich glaube auch, wir können die Sache hier
weiter behandeln. Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Ry: Es möchte vielleicht der Ausweg zu finden sein, daß dieser
einzelne Paragraph dem Ausschuß zur nochmaligen Berathung überwiesen würde, in Betreff der
übrigen Paragraphen aber, bei denen sich wohl keine Anständc finden dürften, die Berathung
weiter fortgeführt werde; fo würde die Vorlage im Großen uno Ganzen zur Erledigung kommen
und der Fortgang der Geschäfte gefördert werden.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Marcus: Die Zurückoerwcisung des Paragraphen an den Ausschuß

könnte nicht von großer Bedeutung sein, denn in dem Ausschuß ist der Antrag abgelehnt worden.
Landtags- Marsch all: Meine Herren! Der Antrag lautet folgendermaßen:

„Findet die Beschäftigung des Beamten vorübergehend gegen Tagegelder oder eine
andcrwcite Entschädigung statt, so wird demselben die Pension für die ersten sechs
Monate dieser Beschäftigung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monat ab nur zu dem
nach der vorstehenden Bestimmung zulässigen Betrage gewährt".

Den §. 11 hatten Sie wohl angenommen? Herr Freiherr von Solemacher hat
das Wort. '

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Sole m acher: Meine Herren! Es ist ja ganz
klar, daß in jcoem Moment der Berathung von jedem Mitgliedc hier Amendemcnts eingebracht
werden können und daß, wenn es sich um Sachen handelt, welche hier wesentlich von unserer
Üognition abhängen, dieselben auch eingehend hier geprüft werden. Hier liegt Ihnen jedoch eine
spezielle Sache, hier liegt ein Pensions - Reglement für unsere Beamten vor, welches in zahllosen
Konferenzen zwischen dem Landes-Direktor und den Beamten festgestellt worden ist. Nun möchte
ich nicht, daß hier ein Beschluß gefaßt wird, ohne daß die Beamten und der Landes-Direktor mit
ihren etwaigen Bedenken darüber gehört werden Hätten wir die Beamten und den Landes-Direktor
unter uns sitzen, so würden wir die Angelegenheit in dein Plenum erledigen können; da dies aber
nicht anders zu ermöglichen ist, als wenn wir die Sache in den Ausschuß zurückverweisen, so bin
ich dazu gekommen, die Sache noch einmal an den Ausschuß zurück zu verweisen.
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Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich stimme dem Herrn von Solemacher
vollständig bei. Einen so wichtigen Zusatz im Pensions ° Reglement können wir nicht durch eine
Art von Improvisation hier berathen, ein solcher Zusatz muß von allen Seiten in der Kommission
erwogen werden. Wenn unsere Geschäfts - Ordnung darin fehlt und uns keine Möglichkeit giebt,
so müssen wir eine neue Geschäfts-Ordnung oder eine neue Bestimmung durch den Herrn Land-
tags-Marschall uns erbitten. Ich glaube, wenn der Herr Landtags-Marschall das ganze Reglement
heute zur Durchberathung in erster Lesung zuläßt, und dann eine zweite Lesung anberaumt und
M dieser zweiten Lesung der Antrag Courth nach vorheriger Berathung in der Kommission wieder
eingebracht wirb, so wird auf diese Weise eine sachgemäße Prüfung ermöglicht, die hier in dem
Plenum unmöglich ist. Ich glaube, daß der Herr Abgeordnete von Grand-Ry einen desfallsigen
Antrag gestellt hat.

Landtags-Marschall: Ich möchte dazu bemerken, daß ich erst in diesem Augenblickein
die Diskussion hier eingetreten bin und den Vorsitz übernommen und nicht genau gewußt habe, um
was es sich handelte. Dadurch wurde es mir in dem ersten Augenblickeschwer, mich zu orientiren.
Wie ich jetzt den ß. 11 und den vorgesehenen Zusatz lese, so glaube ich, daß der Vorschlag des
Herrn von Eynern allerdings der entsprechende ist, und daß wir in erster Berathung diese Ange¬
legenheit behandeln und dann in zweiter Lesung über diesen Paragraphen noch einmal sprechen, nachdem
wir die Beamten im Ausschußgehört haben. Der Herr AbgeordneteFreiherr von E erde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich wollte mir eben zu bemerken erlauben, baß der
Herr Referent erklärt hat, die Sache sei im Ausschuß behandelt worden. Im Ausschuß war der
Antrag des Herrn Abgeordneten gestellt worden, auch waren im Ausschuß die Herren Verwaltungs-
Bcamten zugegen und haben sich da erklären können; also ist die Angelegenheit eigentlich doch
schon erschöpfend behandelt worden und könnte hier vollständig zur Berathung kommen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat daö Wort.
Abgeordneter Courth: Ich muß aufrichtig gestehen, daß der Antrag in dem Ausschuß

meines Erachtens nicht — wie soll ich mich ausdrücken — so gewürdigt worden ist, wie es seine
Tragweite wohl verdiente. Man hat gemeint, daß man ähnliche Bestimmungen durch Verein¬
barung würde treffen tonnen. So ist mir, wie mir erinnerlich, entgegnet worden, aber das
traf in der That die Sache nicht. Es handelt sich hier nicht um eine Vereinbarung, sondern
um eine generelle Bestimmung, durch die jeder Pensionär kraft Reglements soll getroffen werden.
Ich glaube, es würde sich empfehlen, die Beamten, die von der Sache betroffen werden, auch zu
hören, ich zweifle aber keinen Augenblick, daß jetzt schon ein neues Eintreten in die Berathung
meinein Antrage nur günstig sein wird, da eben das preußische Gesetz, und, wie gesagt, auch das
Neichsgesctz eine desfallsige Bestimmung enthält und mit gutem Gruude.

Landtags-Marschall: Nach dem, was ich gehört habe, möchte ich glauben, daß es am
besten ist, daß wir bei dem bleiben, was ich eben gesagt habe: Wir führen die Berathung durch,
und ß. 11 mit den Zusätzen geht nochmals an den Ausschuß und wird in zweiter Lesung hier
wieder behandelt. Nun kommt §. 12.

Referent Abgeordneter Marcus: ß. 12 ist unverändert geblieben, dem Staatsgesetz
entsprechend.

Landtags-Marschall: Ist zu dem §. 12 noch etwas zu bemerke»? — Wenu dies
nicht der Fall ist, so erkläre ich den §. 12 für genehmigt. Wir kommen zu dem ß. 13.
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NefercntAbgcordneter Marcus: Der F. 13 ist auch konformdem Staatsgesctz und nicht verändert.
Landtags-Marschall: Ist hier etwas zu bemerken? — Ich erkläre auch den ß, 13

für genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: ß. 14 entspricht auch dem Staatsgesetz.
Landtags-Marschall: Ist gegen die Fassung des §. 14 etwas zu bemerken? — Ich

erkläre auch diesen Paragraphen für genehmigt. Es folgt Z. 15.
Referent Abgeordneter Marcus: Hier soll es am Ende nuu heißen: „so kann der Pro-

vinzial-Verwaltungsrath provisorisch und vorbehaltlich der demnächstigeu Genehmigung des Landtags
die einstweilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem Betrage des Pensions-
Anspruchs entsprechenden Entschädigung beschließen". Hier ist eine Veränderung eigentlich nur in
einem Worte fiir wiinschenswerth erachtet worden; man hat sich gesagt: wenn der Provinzial-
Verwaltungsrath eiue Pensionirung beschließt, so kaun es zu Uuzuträglichkeiten führen, wenn der
Landtag die Pensionnung nicht aufrecht erhält, man hat deshalb einen Ausweg gesucht und vor¬
geschlagen: „so kann der ProvinziabVerwaltungsrath provisorisch und vorbehaltlich der demnächstigen
Genehmigung des Landtags die einstweilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem
Betrage des Pensions-Anspruches entsprechenden Entschädigung beschließen". Auf diese Weise ist
Nichts präjudizirt.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit dieser Aenderung und mit dem Paragraphen mit
dieser Veränderung einverstanden? — Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre den veränderten
Paragraphen für genehmigt. Wir kommen zu dem §. 16.

Referent Abgeordneter Marcus: Der Z. 16 ist unverändert geblieben.
Landtags-Marschall: Ist bei §. 16 etwas zu bemerken? — Da es uicht geschieht,

so erkläre ich ihn für genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: §. 1? ist ebenfalls nicht geändert.
Landtags-Marschall: Wenn kein Widerspruch erfolgt, so erkläre ich ihn für genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: ß. 18 ist ebenfalls unverändert geblieben.
Landtags-Marschall: Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre ihn für genehmigt.

Wir kommen zu dem ß. 19.
Referent Abgeordneter Marcus: ß. 19 ist ebenfalls unverändert geblieben.
Landtags-Marschall: Ist zu diesem Paragraphen etwas zu bemerken? — Ich erkläre

ihn für genehmigt. Wir gehen über zu tz. 20.
Referent Abgeordneter Marcus: Bei dem ß. 20 ist eine Aenderung eingetreten. Da heißt es:

„Die geschlossenenAkten werben dem Proviuzial-Verwaltuugsrathe beziehungsweise dem
Provinzial-Landtage (Z. 15) zur Euscheiduug vorgelegt. Die baaren Auslagen für die
durch die Schuld des zu pcnsionirenbeu Beamten veranlaßten crfolglofen Ermittelunge»
fallen demselben zur Last".

Statt dessen soll gesagt werden: können demselben zur Last gelegt weiden". Man hat sich gesagt:
es können Fälle eintreten, wo ein Beamter Kon«, üäs und in vollster Ueberzeugung seines Rechtes
den für ihn am Ende doch nutzlos verlaufenden Rechtsweg einschlägt. Unter solchenUmständen könnte
es als eine Härte erscheinen, ihm die Kosten des Verfahrens auferlegen zu müssen. Das Recht
bleibt gewahrt, nur soll es nicht von vorn herein für alle Fälle so bestimmt werden.

Landtags-Marschall: Sind Sie mit dem Paragraphen nnd der vorgeschlagenen
Aenderung einverstanden? — Es erfolgt kein Widerspruch, so erkläre ich ihn für genehmigt. Wir
kommen zu dem §.21.
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Referent Abgeordneter Marcus: Hier ist Nichts geändert.
Landtags -Marsch all: Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre den Paragraphen für

genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: Bei ß. 22 ist ebenfalls Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: Ist etwas dabei zu bemerken? — Ich erkläre den Paragraphen

für genehmigt.
Referent Abgeordneter Marcus: Bei §, 23 ist ebenfalls Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: So erkläre ich ihn ebenfalls, wenn kein Widerspruch erfolgt, für

genehmigt. Wir kommen zu den Schlußbestimmungen. §. 24.
Referent Abgeordneter Marcus: Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: §. 25.
Referent Abgeordneter Marcus: Ebenso Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: ß. 26
Referent Abgeordneter Marcus: Auch Nichts geändert.
Landtags-Marfchall: Also in den 3 letzten Paragraphen ist auch Nichts geändert.

Sind Sie mit diesen 3 Paragraphen einverstanden? — So erkläre ich sie für genehmigt. Ich
frage, ob zu dem ganzen Reglement noch etwas zu bemerken ist. — Da es nicht geschieht, so
erkläre ich das ganze Reglement vorbehaltlich der zweiten Lesung des ß. II für genehmigt.

Wir kommen zu dem folgenden Punkte der Tagesordnung. Referat des I. und IV. Aus¬
schusses, betreffend das Reglement über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständischcn
Beamten. Referent ist der Herr Abgeordnete Marcus.

Referent Abgeordneter Marcns: Das am 3. Januar 1874 festgestellte Reglement über
die Tagegelder und Reisekosten der proviuzialständischen Beamten bestimmt, daß die Diäten und
Reisekosten-Vergütung der Oeamteu der proviuzialständischen Verwaltuug, nach dem für die Staats-
Beamtcn geltenden Gesetze vom 24. März 1873 stattfinden soll. Inzwischen ist das erwähnte
Gesetz vom 24 März 1873 durch eiue Allerhöchste Verordnung vom 15. April 1870 bezüglich
der Markrechnuug und des Metermaßes modifizirt worden, und es erscheint nun sehr wünschens¬
wert!), daß unser betreffendes Reglement auch in dieser Weise abgeändert wird. Dann fehlen
außerdem in diefein ältern Reglement von !8?4 noch mehrere Kategorien von Beamten, welche
durch die weitere Ausdehnung der provinzialstänoischeu Verwaltung neu hinzugetreten sind. Das
unter Nr. 19 der Drucksachen von dem Provinzial-Verwaltungsrath oorgelegte neue Reglement
unterscheidet sich von dem allen nun nach diesen zwei Richtungen: 1, durch die Umrechnung der
Sätze iu Mark und in Metermaß und 2, durch die Einreihung der Beamten-Kategorien, welche in
dein Gesetze nicht enthalten sind und durch die genaue Klasfifizirung einiger weniger, die unbe¬
stimmter darin enthalten waren. Rücksichtlichder Beamten der Feuer-Societät ist zu bemerken,
daß dieses neue Reglement keine Anwendung auf fie findet, da in dem Reglement der «^euer-Societät
das, was wir jetzt für die proviniialständischen Beamten im Allgemeinen beabsichtigen, schon einge¬
führt ist. Der I, und IV. Ausschuß hat sich mit dieser Sache eingehend beschäftigt, uud ich habe
die Ehre, dessen Referat Ihnen jetzt vorzutragen:

Mit einem Referate vom 5. Oktober 1880 hat der Provinzial-Vcrwaltuugsrath den
Entwurf eines Reglements über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständifchcn Beamten
vorgelegt. Der vereinigte 1. und IV. Ausschuß, welchem dieses Reglement zur Berathung über¬
wiesen worden ist, hat in seiner Sitzuug vom 17. November cr. dasselbe einer eingehendenPrüfung
unterzogen. In dieser Berathung erklärte sich der 1. und IV. Ausschuß mit diesem Reglement

9»
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einverstanden und beschloß nur, um etwaige Mißverständnisse auszuschließen, dem §. 3 die folgende
Fassung zu geben:

„Als Vergütung an Reise- und Nebenkosten erhalten die Beamten, die kein Fuhr-
losten-Aversum beziehen, die den vorstehenden Feststellungen entsprechenden Sätze nach
den Bestimmungen iu ß. 4 der Verordnung vom 15. April 1876".

Es sollte durch diese Fassung des ß. 3 vermieden werden, daß ein Beamter nicht Reise¬
kosten liquidire, während er für die Reisen, die er zu machen hat, ein Fuhrkosten-Aversum bekommt.
Es ist dies zwar nach dem Sinne des Paragraphen ausgeschlossen, die nähere Fassung dieser
Bestimmung in dem Reglement ist aber doch wünschenswerth; deshalb erlaubt sich der I. und IV.
Ausschuß, Ihnen diesen Zusatz vorzuschlagen. Danach beehrt sich der I. und IV. Ausschuß,
dem hohen Landtage die Annahme des in Rede stehenden Reglements mit der vorerwähnten
Fassung des ß, 3 zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne die General-Diskussion. Der Herr Abgeordnete von
Werner hat das Wort.

Abgeordneter von Werner: Der vorliegende Entwurf, meine Herren, hat sich einer
großen Kürze befleißigt, und das ist gewiß kein Fehler. Weuu diese Kürze aber nur dadurch
erreicht werden kann, daß nicht auf ein, fondern auf zwei Gesetze Bezug genommen wird, von denen
das letztere wieder gewisse Modifikationen des ersteren enthält, so dürfte doch die Frage entstehen,
ob nicht dadurch das Verständniß im Allgemeinen und die Orieutiruug für diejenigen, für welche
das Reglement bestimmt ist, erschwert wird. Die Allerhöchste Verordnung vom 15. April 1876
bezieht sich auf das Gesetz vom 24. März 1873, indem es einzelne Paragraphen desselben ändert,
andere bestehen läßt. Der Entwurf des neuen Reglements bezieht sich wieder auf beide Gesetze
unter Aufstellung weiterer Modalitäten, Ich glaube, daß dadurch die Uebersicht im Allgemeinen
erschwert wird, da oft an drei verschiedenen Stellen nachgesehen werden muß, um das richtige
Verständniß zu erreichen. Unter diesen Umständen möchte ich mir die Frage erlauben, ohne einen
besonderen Antrag zu stellen, ob es nicht zweckmäßig erscheinen möchte, das neue Reglement in
bestimmten Paragraphen zusammenzustellen, wodurch aller Unklarheit vorgebeugt und Jeder, den
es angeht, in die Lage gesetzt würde, sich ohne Weiteres zu orientiren.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Dieses Reglement bezieht sich nur

auf die provinzialständifchen Beamten, Ich möchte einen Antrag dahin stellen, daß sich dasselbe
auch auf die Reisekosten und Diäten des Provinzial-Verwaltungsraths und der Mitglieder der
Deputation für das Heimathsweseu beziehen foll. Im Staate ist das Reglement für alle Liqui¬
dationen maßgebend und ich möchte, daß in dicfer Beziehung auch hier eine Gleichheit eintrete.
Zur weiteren Begründung habe ich Nichts hinzuzusetzen.

Landtags-Marschall: Herr von Weruer hat den Antrag gestellt, daß der ß. 4 der
Allerhöchsten Verordnung vom 15. April 1876 nicht hier bezogen werbe, sondern daß die einzelnen
Bestimmungen in geordneter Reihenfolge wörtlich angeführt werden. Der Herr Abgeordnete von
Werner hat das Wort.

Abgeordneter von Werner: Ja ganz präzise, so daß diese Zusammenstellung eine voll¬
ständige Codificirung der einzelnen Paragraphen bildet.

Referent Abgeordneter Marcus: Das wäre im Wesentlichen eine redaktionelle Aenderung.
Landtags-Marschall: Es wäre wohl dagegen Nichts zu erinnern. Der Herr Referent

hat das Wort.
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Referent Abgeordneter Marcus: Die Königliche Verordnung vom Jahre 1876 hat
keine materielle Aenderung des Gesetzes vom Jahre 1873 getroffen, fondern ist nur eine Umrech¬
nung der Meilen in Meter und der Geldbeträge von Thalern und Grofchen in Mark. Natürlich
kommen einzelne Bestimmungen vor, die damit zusammenhängen, aber eine materielle Aenderung
ist es nicht.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solcmacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Sole mach er: Ich wollte uur sagen, daß der

Antrag des Herru Freiherrn von Eerde mir vollständig unverständlich ist. Es hanoelt sich jetzt um
das Reglement über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständischeu Beamten; was darin
bezüglich des Prooinzial-Berwaltungsraths zu sagen ist, ist mir unverständlich, der Provinzial-
Verwaltungsrath hat ganz genau dieselben Reisekosten und Diäten, wie die Mitglieder des Provinzial-
Landtags, und da von den Laudtags-Mitglicdern hier nicht die Rede ist, so ist es auch nicht
nöthig, den Provinzial-Verwaltungsrath mit hineinzusetzen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde : Es ist eben meine Ansicht, daß alle derartige Berechnungen

von jetzt ab, alle durch die Bank, nach Kilometern gemacht weiden sollen. Wir rechnen z. B.
bei der Heimaths^Deputation nach Meilen und bekommen pro Meile 10 Groschen. Ich weiß
dies ganz bestimmt, uud ich möchte wünschen, daß die Berechnung nach Meilen überall wegfalle.
Das ist nur mein Wunsch; ich lege zwar keinen besondern Werth darauf, aber ich halte es
für praktisch.

Landtags-Marschall: Könnten wir das vielleicht dem nächsten Landtage vorlegen?
Es hat damit keine Eile, ich müßte den Antrag jetzt zurückverweisen, weil ich im Augenblicke nicht
weiß, welche gesetzlichen Bestimmungen in dieser Hinsicht bestehen und abzuändern wären, es
würde die Aenderung auch die Mitglieder des Provinzial-Landtags betreffen. Der Herr Abgeordnete
Freiherr Felix von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Die Bemerkungen des Herrn
Abgeordneten von Werner haben fachlich etwas für sich, aber ich halte es für bedeuklich, wenn
wir feinen Antrag heute anuehmen wollen. In dem früheren Reglement war auf das Staatsgesetz
vom 24. März 1873 auch schon Bezug genommen, und darauf verwiesen, das hat keine Schwie¬
rigkeiten gemacht. Sie haben gehört, daß die neuen Aenderungen sich nur darauf beziehe», daß die
Berechnung eine andere geworden ist in Betreff der Mark und Kilometer. Ich glaube, wir lassen
es dabei, denn wenn wir den Vorschlag des Herrn von Werner annehmen, wovor ich warnen
will, so müssen wir die neue Redaktion nochmal hier durchberathen. Es muß ein neuer Entwurf
gemacht werdeu, wir muffen ihn in der Kommission und hier uou Neuem durchberatheu. Ich
meine, es sind doch Herren und Männer, die mit Gesetzen umzugehen wissen, die dieses Gesetz hier
auslegen und anzuwenden haben. Ich meine, wir können uns darauf beschränken,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Werner hat das Wort.
Abgeordneter von Werner: Meine Herren! Wenn Sie die Verordnung vom 15. April

18?6 nachlesenArtikel 1, so werden Sie finden, daß die ßß. 1, 4, 6, 7 und I I des Gesetzes vom
24. Mär; 1873 abgeändert werden. Die anderen Paragraphen bleiben wieder bestehen. Meine
Herren! das kann nur Veranlassung zu einer gewissen Unsicherheit geben. Einzelne Bestim¬
mungen bleiben, andere werden aufgehoben. Ich glaube deshalb, daß eine ganz bestimmte Kodi-
ficirung durchaus angemessen sein könnte. Wenn dann eine zweite Lesung nochmal nöthig sein
würde, fo würde das nicht so schlimm sein. Das könnte wohl geschehen, es könnten dem Ausschuß
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diese Paragraphen zusammengestellt vorgelegt werden. Es würde dies den großen Vorzug haben,
daß spateren Unsicherheiten und Ungewißheiten dadurch vorgebeugt würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.

Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Ich wollte nur gegen den Antrag des Herrn
Freiherrn von Eerde darauf aufmerksam machen, daß die Reisekosten für die Mitglieder des
Provinzial-Landtags auf ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen beruhen und zwar auf dem Gesetze
wegen Anordnung der Provinzialstände für die Rheinprovinz vom 27. März 1824. Da heißt es:

„Die Landtags-Abgeordneten sollen angemessene Reisekosten und Tagegelder erhalten.
Das Weitere hierüber, sowie wegen der allgemeinen durch den Landtag veranlaßten
Kosten, wird die besondere Verordnung (§. 4) festsetzen".

Dorauf folgt dann eine Königliche Verordnung wegen der nach dem Gesetze vom 27. März
1824 vorbehaltcnen Bestimmungen für die Rheinprovinz und darin ist durch Königliche Verordnung
auch die Höhe dieser Reisekosten festgesetztworden. Ich vermuthe, daß noch heute die Höhe der
Reisekosten auf Königlicher Verordnung beruht, und daß wir nicht in der Lage sind, im Wege eines
Reglements, wie wir es für die Beamten thnn, derartige Abänderungen hier zu treffen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Marcus: Ich wollte nur sagen, daß der Ausschuß ganz der An¬

sicht des Herrn Felix von Loe war, und daß in der Praxis bis jetzt die Beziehung auf die
fchon erlasseneu Staatsgesetze, und die Allerhöchste Erläuterung dazu, keine Schwierigkeiten gemacht
hat, und daß dieselbe daher gar keinem Bedenken unterliegt; deshalb hat sich der Ausschuß dem
Wortlaut des vorgelegten Entwurfes angeschlossen,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Felix von Los: Meine Herren! Ich habe Ihnen nicht viel zu sagen.
Wenn wir das hier vornehmen wollen, was der Abgeordnete Herr von Werner will, dann
nimmt das ziemlich viel Zeit in Anspruch, und ich glaube, daß es uns nicht so leicht sein wird,
diese Arbeit zu machen, da wir die Fälle praktisch übersehen müssen. Der Verwaltungsrath wird
im Laufe der Zeit viel besser in der Lage sein, das Gesetz zu erklären und in richtiger Weise
anzuwenden. Sollte der Fall im Laufe der Jahre vorkommen, dann könnten wir an den Ver-
waltungörath die Bitte lichten, die Zusammenstellung zu machen und dem Proviuzial-Landtag seine
Erfahrungen darüber mitzutheilen. Heute glaube ich, daß wir nicht in der Lage sind, das zn thun.

Landtags-Marschall: Herr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher: Was den von Herrn von Wernir
gestellten Antrag betrifft, so kann ich mich nur dem anschließe«, was der Herr Freiher Felix
von Loö gesagt hat. Was der Herr Abgeordnete Pelzer gemgt hat, beruht auf einem Irrthum.
Durch Königliche Verordnung waren die Diäten der Mitglieder des Provinzial-Landtags auf
3 Thlr. und die Reisekosten auf den hohen Satz der Landwege festgesetzt. Der Landtag hat vor
ungefähr 15 Jahren die Abänderung beschlossen, daß die Diäten auf 4 Thlr. gleich 12 Mark
gesetzt sind und bei Landwegen Meilengelder zur Anrechnung kommen, wo aber Eisenbahnen und
Dampfschiffe sind, der gewöhnliche Satz von 10 Sgr. — 1 Mark pro Meile zur Berechnung gelangt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich wollte mir erlauben, den Antrag zu formuliren,

und zwar als Zusatz zu 8- 13: Die in §. 4 der Verordnung vom 15. April....
Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Es sind hier nur 5 Paragraphen.
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Abgeordneter Freiherr von Eerde: Dann wird es ß. <i. Darf ich mir erlauben, den
Antrag zu verlesen: Die im §, 4 der Verordnung vom 15. April 1876 . . . (Verliest.)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Lautz hat das Wort.
Abgeordneter Lautz: Wenn der Antrag des Herrn von Eerde angenommen würde, so

müßt? auch die Ueberschrift des Entwurfs eine ganz andere werden. Es müßte heißen: Reglement
über die Tagegelder uud Reisekosten der provinzialständischcn Beamten und des Provinzial-
Verwaltungsraths.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Ich gebe dem Herrn von Eerde anheim, ob es nicht der

einfachste Weg ist, wenn er seinen Wunsch erfüllt sehen will, ihn in eine Resolution zu fassen, die
ganz unabhängig von dieser Vorlage hier vom Landtag beschlossenwerden könnte.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Mit Bezug ans die Bemerkung des Herrn von

Heister verzichte ich auf meinen Antrag.
Landtags-Marschall: Dann würde der Antrag des Herrn Freiherrn von Eerde

zurückgezogen sein und eine besondere Resolution darüber vorbehalten bleiben. Ich kann nicht
leugnen, daß mir persönlich dieser Antrag sehr sympathisch ist, da ich auch lein Freuud der Ver-
Weisung von einem Gesetz auf das andere bin. Ich glaube aber, daß es vielleicht, wie Herr
Freiherr von Lo« schon ausgeführt hat, in dieser Angelegenheit besser wäre, vorläufig keine Aen¬
derungen hier zu beschließen, da wir es hier nur mit Beamten zu thu» haben, die jederzeit in der
Lage sind, die Gesetzcs-Paragraphen nachzuschlagen. Ich glaube also, daß es mit diesem Reglement
keine weiteren Schwierigkeiten haben wird und möchte Herrn von Werner anheimgeben, vielleicht
seinen sonst von mir als berechtigt anerkannten Antrag zurückzuziehen.

Abgeordneter von Werner: Ich verzichte darauf, eiueu besoudcrn Antrag zu stellen,
Landtags'Marschall: Dann wären die Anträge, welche zu diesem Reglement über

die Diäten und Reisekosten der provinzialständischcn Beamten gestellt sind, zurückgezogen. Ich bitte
nun, die Ueberschrift und den ß. 1 zu verlesen.

Referent Abgeordneter Marcus: Die Überschrift würde sein, wie die frühere: „Regle¬
ment über die Tagegelder uud Reisekosten der provinzialständischcn Beamten".

Unter Aufhebung des in der Sitzung des Rheinischen Provinzial-Laudlags vom 3. Juni
1874 beschlossenenReglements wird über die Tagegelder und die Reisekostender provinzialständischcn
Beamten in der Rheinprovinz Folgendes angeordnet: ß. 1. Die Diäten- und Reisekosten-Vergütung
der Beamten der provinzialständischeu Verwaltung der Rheinprovinz findet nach dem beiliegenden,
für die Staatsbeamten geltenden Gesetze vom 24. März 1873 (G.-S. S. 122), beziehungsweise
nach der beiliegenden Allerhöchsten Verordnung vom 15. April 1876 (G.-S. S. 10?) unter nach¬
stehenden Modalitäten statt.

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Paragraphen etwas zu bemerken? — Ich
erkläre ihn für genehmigt.

Referent Abgeordneter Marcus: §. 2. Der Landes-Direktor, die bei der Ccntralstelle
angestellten Oberbeamtcn, sowie die mit den Funktionen der Oberbeamtcn bei der Centralstclle
beschäftigten Hülfsarbeitcr, die Direktoren der Irren-Anstalten, der Direktor der Provinzial-Hülfs-
kasfe und der Direktor der Hebammen-Lehranstalt erhalten den sud Nr. IV des tz. 1 der Verordnung
vom 15. April 1876 normirten Tagegelder-Satz von 12 Mark; die Direktoren der Arbeitsanstalt
zu Brauweiler, des Landarmenhauses zu Trier, der Blindenanstalt zu Düren und der Taub-
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stummenschulen, die ständischen Wegebau-Inspektoren, — insofern dieselben nach den bestehenden
Bestimmungen zur Liquidiruug von Diäten berechtigt sind, — die Geistlichen, Aerzte, Inspektoren,
Verwalter und Ncndanten der Provinzial-Institute den unter Nr. V des §. 1 der gedachten Ver-
ordnung aufgeführten Satz von 9 Mark; die in der ständischen Central-Bchörde respektive in deren
Auftrag beschäftigten Hülfs-Techniker, sewie die Sekretariats- und Kassen-Beamten der proviuzial-
ständifchen Lentralstelle und der Provinzial - Hülfstasse den unter Nr. V resp, den unter Nr. VI
des ß. 1 dieser Verordnung aufgeführten Satz von 9 Mark resp, von 6 Mark nach Beschlußfassung
des Provinzial-Verwaltungsraths; die Kanzleibeamten der Zentralstelle und der Proviuzial-Hülfskasse
und andere Beamte, welche nicht zu den Unterbeamten zu zählen sind, den unter Nr.Vl festgesetzten
Satz von 6 Mark und sämmtliche Unterbeamte, zn welchen auch die Provinzialstraßen Aufseher und
Wärter gehören, den unter Nr. VIII des vorgedachten ß, 1 festgestellten Tagegeldersatz von 3 Mark.

Landtags -Marsch all: Ist gegen diesen Paragraphen etwas zu bemerken? — Ich
erkläre ihn für genehmigt. Wir kommen zu ß. 3.

Referent Abgeordneter Marcus: Z. 3 würde nach dem Vorschlage des I und IV. Aus-
fchusscs eine kurze Einschaltung bekommen: Als Vergütung an Reise» und Nebenkosten erhalten die
Beamten, die lein Fuhrkosten-Aversum beziehen, die den vorstehenden Feststellungen entsprechenden
Sätze nach den Bestimmungen im 8- 4 der Verordnung vom 15, April 1876.

Landtags- Marschall: Sind Sie mit diesen Paragraphen und der vom Ausschuß vor¬
geschlagenen Aenderung einverstanden? Es erfolgt kein Widerspruch, so erkläre ich den Paragraphen
mit der Aenderung für genehmigt. Wir kommen zn ß. 4,

Referent Abgeordneter Marcus: §.4. Die Bestimmungen im ß. 73 des Feuer-Societäts -
Reglements hinsichtlich der den Feuer-Societäts-Aeamteu zu gewährenden Tagegelder- und Reise¬
kosten werden durch gegenwärtiges Reglement nicht berührt.

Diese Berührung findet deshalb nicht statt, weil die Beamten der Feuer-Societät, wie
ich fchon vorhin bemerkte, bereits ein neues Reglement haben,

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Paragraphen etwas zn bemerken? Da dies
nicht der Fall ist, so erkläre ich ihn für genehmigt.

Referent Abgeordneter Marcus: tz 5. Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung
durch den Provinzial-Landtag sofort in Kraft.

Landtags-Marschall: Ist gegen diesen Paragraphen etwas zu bemerken? Ich erkläre
auch diesen Paragraphen für genehmigt und, wenn kein Widerspruch erfolgt, das ganze Reglement
über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständischcn Beamten.

Es folgt der nächste Punkt der Tagesordnung, das Referat des I. und IV. Ausschusses,
betreffend die Fürsorge für die Hinterbliebenen von provinzialständischcn und Kommuual-Beamten.
Referent ist der Herr Abgeordnete Dietze.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Bereits im vorigen Landtage, dem 26,,
hat die Angelegenheit Sie beschäftigt, welche so eben genannt worden ist. Es handelt sich um
eine Petition des General-Agenten der Lebens - Versicherungs - und Ersparniß-Bank in Stuttgart,
F. W. Naifseisen zu Hcddesdorf, um Herbeiführung einer Verbindung mit genannter Bank zum
Zwecke der Lebens - Versicherung der provinzialständischcn Beamten, sowie der Bürgermeister des
Regierungsbezirks Trier und des Kreises Adenau um Errichtung einer Provinzial - Wittwen - und
Waisenkasse für die Hinterbliebenen der ständischen und Kommuual-Beamten und der dnrch Artikel
25 der Novelle zur Landgemeinde-Ordnung vom 25. Mai 1856 verheißenen Provinzial-Pensions-
kasse für die Bürgermeister.
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Diese Angelegenheitlag Ihnen, wie eben mitgetheilt, vor 2 Jahren vor, Kurz vor
Schluß des Landtages erst wurde sie eingereicht, und bei der Wichtigkeit der Materie haben Sie
damals beschlossen,die Beschlußfassung über die Frage bezüglich der Fürsorge für die Hinterbliebenen
der provinzialständischen Beamten auszusetzen, bis die Regelung der Fürsorge für die Beamten des
DeutschenReiches auf dem Wege der Reichs-Gesetzgebuug erfolgt ist, und dem Provinzial-Verwal-
wngsrathe zu überlassen, nach erfolgter Regelung dieser Frage durch die Reichs-Gesetzgebuug
>n weitere Erwägung dieser Angelegenheitwieder einzutreten. Es wurde dann ferner beschlossen,
die Petenlcn im Sinne dieses Entscheides zu benachrichtigen. Inzwischen ist nun das Reichsgesetz
«gangen und am 20. April 1881 Allerhöchst vollzogen und im Neichsgesetzblatt publizirt worden.

Dieses Gesetz verpflichtet die Rcichsbeamten der Civil-Verwaltung im Eingangs - Para¬
graphen, Wittwen- und Waisengeld-Beiträgezur Reichskasse zu zahlen, welche im §. 3 des Gesetzes
auf jährlich drei Prozent des pensionsfähigenDienstcinkommens,des Wartegeldes oder der Pension
nüt der Maßgabe normirt sind, daß der die Iahressumme von 9000 Mark des pensionsfähigen
Dieusteinkommcnsoder Wartegeldes und von 5000 Mark der Pension übersteigende Betrag nicht
beitragspflichtig ist. Mit Rücksicht auf diese Bestimmungen erscheint es nicht angängig, die Regelung
der Fürsorge für die Hinterbliebenender hiesigen Provinzialbeamten, wie Solches in dem Referate
dom 1. December vor. Jahres eventuell in Aussichtgenommenwar, im Anschluß an das bezügliche
Neichsgesetz herbeizuführen. Der provinzialständischen Verwaltung würde die Berechtigung fehlen,
den bereits angestelltenprovinzialständischen Beamten die Verpflichtungzur Zahlung von Wittwen-
und Waisengeld Beiträgen zur provinzialständischen Kasse aufzuerlegen; daß diese Beamten sich
zur freiwilligen Uebernahmeso hoher Beiträge, wie solche das erwähnteNeichsgesetz verlangt, aber
nicht bereit finden lassen würden, dürfte einer näheren Darlegung wohl kaum bedürfen.

Unter solchen Umständenwird nur erübrigen, die Fürsorge für die Hinterbliebenen der
Provinzialbeamtenin anderer Weise anzustreben und hat der Provinzial-VerwaltungsrathErmittelungen
darüber angeordnet, welche Kostendie Seitens der zur Vorberathnng dieser Angelegenheit gewählten
Kominission nach Inhalt des Protokolls über die Sitzung vom 12. April 1880 (Anlage III des
Referats vom 1. December 1880) in VorschlaggebrachteRegelung der Fürsorge für die Hinter¬
bliebenender Provinzial-Beamten im Anschluß an das Gesetz, betreffenddie Peusiouirung der
Wittwen und Waisen der Beamten und Lehrer in Elsaß-Lothringen vom 24. December 1873
(Gesetzblatt für Elsaß-LothringenS. 515) für den Provinzial-Verband veranlassenwürde, wenn
Wittwen- und Waisengeld-Beiträgevon den Beamten, wie es nach diesen: Gesetze der Fall ist, nicht
"erlangt werden.

Die angeordnetenErmittelungen haben binnen kurzer Zeit indessen nicht zum Abschluß
gebrachtwerden können. Dem Provinzial-Landtagcbezüglich der Fürsorge für die Hinterbliebenen
ber Provinzial-Beamten schon während der jetzigen Session formulirte Vorschläge zu unter¬
breiten, sieht sich der Provinzial - Verwaltungsrath sonach zu seinemBedauern nicht in der Lage;
derselbe muß sich diese Vorschläge vielmehr bis zu einer späteren Zusammenkuuftdes Provinzial-
Landtag« vorbehalten.

Meine Herren! Der Provinzial - Verwaltungsrath hat die schwerwiegende Angelegenheit,
welche von dem größten Interesse für die nachgelassenen Wittwen uno Waisen unserer provinzial¬
ständischen Beamten ist, gewiß nicht außer Acht gelassen, er hat sich aber sagen müssen, daß das
Reichsgescn so hohe Sätze für die Beitragspflicht enthält, daß es unmöglichist, dies Gesetz als
Grundlage der Regelung zu nehmen und Ihnen überhaupt schon jetzt formulirte Vorschläge zu
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macheu. Aus diesen Gründen, meine Herren, hat sich der I. und IV. Ausschuß zu folgendem
Referate an Sie vereinigt:

„Schon dem vorigen im Jahre 1879 versammelt gewesenen26. RheinischenProvinzial-
Landtage haben die beiden ersten vorstehend rnbrizirten Petitionen zur Beschlußfassungvorgelegen;
sie konnten damals der Kürze der Zeit wegen nicht zur Berathung gelangen und wurde beschlossen,
die Petitionen dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Vorbereitung zu überweisenmit dem Anheim¬
geben, dem nächstenLandtage in der angeregten Frage Vorschlägezu machen

Nach eingehenden Ermittelungen bat sich der Provinzial-Verwaltungsrath diesem Auftrage
unterzogen, und sind die Ergebnisse der eingehendsten Diskussionen über diese schwierige Materie
niedergelegt in dem Referat I. 17 des Provinzial-VerwaltungsrathS an den Provinzial-Landtag
ä. 6. Düsseldorf den 1. December 1880. Das Resultat der Berathung gipfelte in dem Antrage:
die Beschlußfassungüber diese Frage für die Provinzial-Beamtm :c. so lauge auszusetzen,bis die
Regelungfür die Beamten des deutschen Reichs auf dem Wege der Reichsgesetzgebungerfolgt ist, und

2. die Petitionen nach diesen Ausführungen ablehnend beantworten zu wollen.
Inzwischen ist das erwartete Reichsgesetz, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und

Waisen der Reichsbeamten unter dem 20, April 1881 Allerhöchstvollzogen und im Reichsgesetz-
blatte publizirt worden. Die Gründe, welche den Provinzial-Verwaltungsrath veranlassen, noch
weitere Ermittelungen anzustellen und seine Vorschlägeeiner späteren Zusammenkunftdes Provin-
zilll-Landtags vorzubehalten, sind in einem zusätzlichen Referat zu I. 17 ä. ä. Düsseldorf den
7. September 1881 ausführlich dargelegt.

Die Ausschüsse erkannten die Gründe an, welche den Provinzial-Vcrwaltungsrath geleitet
haben, eine bestimmteVorlage im Sinne der Petitionen zunächst zu verschieben, und erklärten sich
einverstanden,die Petenten, desgleichendie Bürgermeister der Landgemeindenin der Rheinprovinz,
in diesem Sinne zu bescheiden,"

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diese Anträge die General-Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort Dann schließe ich die Diskussionund bringe die Anträge zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen die Anträge sind, sich zu erheben. — Die Anträge
sind einstimmigangenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffenddie Darbringung einer Hoch¬
zeitsgabe Seitens des Provinzial-Verbanbes der Nhcinprovinz bei Gelegenheit der Vermählung
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm von Preußen Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Ehnatten.

Referent Abgeordneter Freiherr von Ehnatten: Der eingehende Bericht über die
Schritte, welche der Verwaltungsrath in dieser Angelegenheitgethan hat, liegt den Herren unter
I. 20 vor. Bei diesem Gegenstandeso allgemeinenInteresses setze ich den Bericht als allgemein
bekannt voraus und würde, wenn kein Widerspruch erfolgt, nur das Referat des Ausschusses
vortragen. (Zustimmung.)

Dasselbe lautet:
„Die vereinigten Ausschüsse Nr. I und IV haben das Vorgehen des Provinzial-Verwal-

tungsraths in dieser Angelegenheiteinstimmigund vollkommen gebilligt.
Erfreut, daß die Gefühle der Verehruug und Theilnahme der Provinz bei dieser Gelegenheit

durch einen, dem Königöhauseso nahestehenden Vermittler — dem an die Spitze einer Deputation
getretenen— Landtags-MarschallFürsten zu Wird, au Allerhöchster Stelle zum Ausdruck gelangt
sind, stellen dieselben den Antrag:
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„Das Hohe Haus wolle den beiden Vorschlägen des Verwaltungsrathes die Geneh'
migung ertheilen".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, so habe, ich meine Herren, selbst noch persönlich meinen Dank auszn-
sprechen, in welcher Weise Sie durch die Worte des Ausschusses meiner gedacht haben, und ich
freue mich, Ihnen mittheilen zu könueu, daß ich Ihnen, so weit die Arbeiten an dem Pokal
gediehen sind, die Versicherung geben kann, daß ich glaube, wie er nicht nur für alle Zeit ein
würdiger Ausdruck der Treue und Ergebenbeit der Rheinprovinz, sondern auch des Kunstsinns
derselben sein wird. Ich glaube, unser Pokal wird ein Meisterwerk dcr Kunstindustric, der Golb-
schmiedekunst, für alle Zeiten werden. Ich möchte noch hinzusetzen, daß zu meinem größten Be¬
dauern Ihnen weder der Pokal selbst noch ei» kleiner Abguß vorgelegt werden kann, daß aber
Morgen, bei Gelegenheit unseres Festes, hier im Lesezimmer oder in einem der anstoßendem Räume
die architektonischeZeichnung des Pokals, sowie die bisher fertig gestellten Zeichnungen, welche Herr
Fritz Noeber gemacht hat, ausgestellt werden sollen. Außerdem kann ich Ihnen mittheilen, daß
zu Schluß des Landtages wahrscheinlich der goldene Kelch mit dem am oberen Rande schon getrie¬
benen Fries, den Sie in der Beschreibung finden, also mit dem obersten Fries des Corpus, der,
als geographischer, den Rhein mit seinen Nebenflüssen in allegorischen Figureu darstellen soll,
vorgezeigt werden kann — Da sich Niemand mehr zum Wort gemeldet hat, so schließe ich die
Diskussion und biite diejenigen Herren, welche gegen den Nutrag sind, sich zu erheben. (Geschiebt nicht.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen und hiermit diese Sache erledigt.
Es ist mir soeben von Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Salm-Dhck ein Antrag ein¬

gereicht, welcher also lautet:
„Der 27. Provinzial-Landtag wolle beschließen, aus Veranlassung der glücklichen

Rückkunft Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin in die Rheinprovinz und der
Rettung aus schwerer Krankheit Allerhöchstderselben die freudige Theilnahme der Provinz
in einer Aorefse ausmdrückeu".

Meine Herren! Heute ist Ihre Majestät nach Koblenz zurückgekehrt und ich glaube, baß
dieser Autrag bei uus Allen warmen Widerhall findet, daß Sie Alle die wärmste, innigste Freude
darüber empfinde,!, daß unsere allverehrte und allgcliebte Kaiserin errettet und hergestellt von
schwerer Krankheit, wieder in Koblenz angekommen ist. Ich glaube Wohl, daß dieser Antrag einen
solchen freudigen Widerhall finden wird, daß Sie Alle damit einverstanden sind, daß wir demselben
folgen uud per Ncclamatiou beschließen, diese Adresse an Ihre Majestät abzusenden. Sind Sie
damit einverstanden? — (Allgemeine Zustimmung.)

Dann werde ich also diese Adresse veranlassen.
Der nächste Punkt der Tagesordnung ist das Referat des III. Ausschusses über den Etat

für das Irrenwcscu nebst den Special-Etats für die Provinzial-Irrenanstalten zu Andernach, Bonn,
Düren, Grafenbcrg und Mcrzig, sowie für die Provinzial-Austalt Siegburg für die Etatsjahre vom
1- April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884. Referent ist
Herr Abgeordneter Kacsen.

Referent Abgeordneter Kaesen: Referat des III. Ausschusses über den General-Etat für
bas Irrenwesen.

„Eine Prüfung des Etats läßt von hier aus in erster Linie die Herstellung des lauge
ersehuten geordneten Aauzustandes der Anstalt erkennen. Der Etat verlangt keine Summe zu
außerordeulliche» Wiederherstellungen, und die zur Unterhaltung der Gebäude geforderten Beträge

10*
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sind der Ausdehnung bei exponirter Lage entsprechend, da sie tanm '/g°/° der aufgewandten Bau¬
kosten darstellen.

In der wirthschaftlichen Behandlung der Anstalten ist im Großen und Ganzen dasjenige
erreicht, was der Proviuzial» Verwaltungsrath dem hoben Landtage in 1879 als das Ziel seiner
Bestrebungen hingestellt hat, die Beköstigung der den Anstalten auucrtraiitcn armen Kranken ist, wie
die den Etats angefügten Spezial-Etats ergeben, sehr reichlich bemessen, und deren Kostenbetrag dennoch
in den Grenzen gehalten, welche dem hohen Landtag seiner Zeit als erreichbar bezeichnet worden sind.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß der Etat pro 1879/80 für 1195 Kranke
im Oroinarium......545 140 M.
und im Eftraordinarimu . . . 128 500 „

zusammen . ^ 673 640 M.
als Zuschuß verlangte, während der heute pro 1882/84 verlangte Zuschuß für 1700 Kranke in
Allem nur 45? 520 Mark beträgt, obschou derselbe noch rechnungsmäßig eine stille Reserve von
ca. 68 000 Mark für den möglichen Fall enthält, daß die Lebeusmittelpreise im Verlauf von fast
2 l/2 Jahren eine größere Steigerung erfahren sollten.

Inwieweit größere Ersparnisse anzustreben, ob sie möglich sind, glaubt der III. Ausschuß
weiteren Erfahrungen überlassen zu sollen, ebenso wie die aufgetauchte Frage, ob bei dem bestehenden
Zahlenverhältniß zwischen heilbaren Kranken und Pfleglinge» eine Trennung der Anstalten selbst
in's Auge gefaßt werden könne.

Die sonstigen Abweichungen der heutigen Etats gegen die früheren bestehen in:
a. Erhöhungen der Gehälter der Direktoren Nachdem der Verwaltungsrath die hervorragenden

Leistungen dieser Herren anerkannt hat, würde ein Feilschen hier unangebracht erscheinen;
b. in einer Reihe von Zusätzen bei den Gehältern der übrigen Beamten, welche Zusätze

indessen kaum eine Mehrausgabe bedeuten, sondern vielmehr eine Konsolidirnug der¬
jenigen jährlichen Remunerationen, die sich erfahrungömäßig bei allen successiveverviel¬
fältigen, bis sie zu einer allgemeinen Gehaltserhöhung führen, um dann in derselben
Art wieder auf's Reue zu beginnen. (Heiterkeit.)

Es erübrigt noch, auf den großen Unterschied hinzuweisen, welcher bei der gleichen Kranken¬
zahl (300) zwischen den Anstalten zu Bonn und Andernach besteht. Der Etat verlangt für
Andernach 191300 Mark, für Bonn 214120 Mark, also 11,93°/° mehr. Der Unterschied liegt
außer in den Heizungs- und Beleuchtungskosten der Anstalt Bonn mit 4800 Mark und der
höheren Beköstigung 5500 Mark wegen besserer Tischklassen in den um 10 410 Mark oder
26,95°/» höheren Besoldungen und Löhnungen und unter diesen spielt das Geschenk der Stadt
und Universität von 81 000 Mark die Hauptrolle, weil die gegen dieses Geschenk zugesagte Lehr¬
thätigkeit deö Anstalts-Direktors an der Universität die Anstellung eines besonderen Sub-Direttors
zum Kosten-Beträge von jährlich 5160 Mark 14 Pf. nach sich gezogen hat. (Heiterkeit.)

Das finanzielle Ergebniß des Geschenkes der Stadt und Universität Bonn im Betrage
von 81 000 Mark dürfte sich demnach derart berechnen, daß die Provinz als Gegenleistung
für den Sub-Direktor................... 5 200 M.
für die bedeutendere Ausstattung des Baues wegen der Nachbarschaft der Universität

und abzüglich derHerter'schenUnterschleife (Heiterkeit) 600 000 Marta^/-"/« -- 33000 „
für Mehrkosten des Betriebes................. 4 800 „

^43 000"M
zu tragen hat.
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Der III. Ausschuß beantragt Genehmigung sämmtlicher Etats für das Irrenwesen.
Nachträglich ist noch eine Petition an den Ausschuß gelangt, welche zu folgendem Nachsatz

Veranlassung gegeben hat:
„Der III. Ausschuß beantragt nachträglich, das Gehalt des katholischen Geistlichen in
Merzig zur Gleichstellung mit dem evangelischen Geistlichen um 100 Mark zu erhöhen,
s. S. 92, und diese 100 Mark an dem Titel Insgemein, s S, 100, abzusetzen".

Endlich hält der III. Ausschuß es für seine angenehmste Pflicht, den beiden Landesräthen
Klein und Dreling seine vollste und aufrichtigste Anerkennung zu zollen für die ausgezeichneten
Leistungen auf ihren betreffenden Gebieten und die klaren und umfassenden Erläuterungen, die sie
dem Ausschuß ertheilt haben.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Zunächst haben wir es zu thun mit dem Antrage
des Ausschusses, der dahin geht, die Etats, wie sie Ihnen vorliegen, zu genehmigen, jedoch mit
einer kleinen Modifikation. Ich frage, ob Sie die Etats im Einzelnen durchgehen wollen (Stimmen:
Nein!), foust würde ich zunächst eine General-Diskussion darüber eröffnen. Der Herr Abgeordnete
Ientges bat das Wort.

Abgeordneter Ientges: Ich wollte nur die su Kloo-Annahme sämmtlicher Etats bean¬
tragen. Wenn der III. Ausschuß, welcher bei seiner jetzigen Zusammensetzung aus bewährten
erfahrenen Männern — ich rekurrire besonders auf den verehrlichen Herrn Referenten — besteht,
nichts zu bemerken gefunden hat, so glaube ich, können wir in aller Ruhe sämmtliche Etats
genehmigen. Darum wollte ich, wenn kein anderer Antrag hier gestellt wird, beantragen, sämmt¬
liche Etats mit den Zusätzen der Kommission zu geuchmigen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent das Wort.
Referent Abgeordneter Kaefen: Die Etats sind in dem Ausschuß geprüft wordeu, und als

Referent habe ich die Details, fo viel es in meinen Kräften stand, auch geprüft. Es mag wohl
fein, daß hier und da noch etwas zu feilen ist; im Ganzen sind die Fortschritte in der Verwal¬
tung des Irrenwcsens so groß uud so befriedigend, daß es mir Unrecht erschien, mich mit derartigen
Kleinigkeiten aufzuhalten. Deshalb kann ich nur beantragen, daß der hohe Landtag diese Etats
wie sie sind, genehmigen möge. Ich glaube, daß die Sache und die ganze Verwaltung auf dem
besten Wege ist und die Provinz zufrieden stellt. (Vravo!)

Landtags-Marschall: Es handelt sich noch um die Veränderung unter dem Titel 2
der Ausgabe im Etat der Provinzial - Irrenanstalt zu Merzig, auf ^eite 92 des vorliegenden
Etats. Da steht unter Position 5 Remuneration für Wahrnehmung der katholischen geistlichen
Funktionen 600 Mark und Remuneration für Wahrnehmung der evangelischen geistlichen Funk¬
tionen 700 Mark. Es wird vom Ausschuß beantragt, die Position 5 ebenfalls auf 700 Mark
zu erhöhen, und dafür auf Seite 100 unter Titel XI. Nr. 8 die Position „Unvorhergesehene
Ausgaben und zur Abrunbung des Etats", von 1545 Mark auf 1445 Mark zu ermäßigen. Sind
Sie mit dieser Veränderung einverstanden? (Zustimmung.) So erkläre ich diese Veränderung für
genehmigt. Zugleich frage ich, ob ein Widerspruch erfolgt gegen die vorgeschlagene «u dloo-
Annahme sämmtlicher Etats. — Ich tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, und erkläre die Etats
für ßu dloe genehmigt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend den Etat des Landarmenhauses zu
Trier. Referent Herr von Scheibler.

Referent Abgeordneter Freiherr von Scheibler: Meine Herren! Der Etat des Landarmen¬
hauses zu Trier hat gleichfalls dem III. Ausschuß vorgelegen, und ist das Referat desselben Folgendes:



78

„Der dem III. Ausschüsse vorgelegte Etat des Landarmenhauses zu Trier für die Etats¬
jahre vom 1. April 1883 bis 31. März 1883 und vom 1, Arpil 1883 bis 31. Mär; 1884
unterscheidet sich von den seitherigen Etats des Landarmenhauses im Wesentlichen dadurch, daß der
frühere Zuschuß aus der provinzialständischcn Centralkasse fortgefallen und statt dessen für die in
dem Landarmcnhause verpflegten Landarmen der nach dem ministeriellen Tarife vom 2. Juli 1876
vorgesehene Satz von 80 Pfennigen pro Kopf und Tag und außerdem für die in der Heilanstalt
verpflegten Landarmen der Satz von 20 Pfennigen pro Kopf und Tag für Arzneien iu den Etat
eingestellt worden ist.

ssür diese veränderte Aufstellung des Etats wurde geltend gemacht, daß:
1. auf diefe Weise die wirklichen Kosten des Landarmenwesens der Provinz genau ermittelt

würden, was sich mit Rücksicht auf die besondere rechtliche Natur der Ausgaben für
Landarmen-Zwcckc empfehle, und

2. nach der Trennung der Verwaltung des Landarmenhauses von der Abtheilung II und
deren Vereinigung mit Abtheilung III der provinzialständischen Verwaltung im Interesse
der Innehaltung des Etats zweckmäßig erscheine, für jeden in der Anstalt verpflegten
Landarmen denselben Satz wie für Ortsarme zu berechnen, damit nicht durch Zuweisung
einer größeren Zahl von Landarmen, als im Etat vorgesehen, Ausfälle an den Ein¬
nahmen entstehen und Nachkredite erforderlich werden.

Die gleichzeitige Herabsetzung des Pstegefatzes für Ortsarme von 90 auf 80 Pfennige
pro Kopf und Tag wurde dadurch motivirt, daß nach dem bezogenen ministeriellen Tarife dieser
Pflegesatz festgestellt worden ist und ein höherer Satz nach inmittelst ergangencn Entscheidungen
des Bundes-Amtes für das Heimathwcsen nicht gefordert werden könne.

Der Ausschuß glaubte diesen Gründen für die veränderte Aufstellung des Etats nur bei¬
pflichten zu können.

Die einzelnen Etats-Positionen boten keinen Anlaß zu Ausstellungen und nahm hierbei
der Ausschuß insbesondere die Mittheilung mit Befriedigung entgegen, daß von der jetzigen Ver¬
waltung des Landarmenhaufcs darauf Bedacht genommen wird, neue Arbeitszweige, wie Düten-
fabrikation, Matteuflcchterei :c. zur Beschäftigung der Häuslinge einzuführen.

Der III. Ausschuß beantragt hiernach:
„Der Provinzial-Vandtag wolle dem Etat des Landarmenhaufcs zu Trier für die Etats¬
jahre vom 1. April 1882 bis 31. Mär; 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März
1884 die Genehmigung ertheilen".

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag vom III. Ausschuß gestellt, den Etat, wie er
Ihnen hier vorliegt, zu genehmigen. Ich eröffne hierüber die Diskussion, — Es meldet sich Niemand
zum Wort, dann schließe ich die Diskussion, Ich frage, ob Sie wünschen, baß der Etat verlesen
wird. (Rufe: Nein!) Sie belieben sn dloo-Annahme, so gehen wir zur Abstimmung über. Ich
bitte diejenigen Herren, welche gegen die sn Kloo-Annahme sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Die on KlooAnnahme ist also einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend den Etat der Provinzial-Arbeits-

anstalt zu Brauweilcr. Referent Herr Abgeordneter Kockerols.
Referent Abgeordneter Kockerols: Referat des III. Ausschusses, betreffend den Etat der

Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
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Der Prouinzial-Venvaltungsrath hat den Etat der Prouinzial-ArbeitSanstalt zu Arau-
weiler für die Etatsjahre vom 1, April 1882 bis 31, März 1886 und vom 1, April 1883 bis
31. März 1884 festgestellt in Einnahme auf 356 340 Mark und in Ausgabe ebenfalls auf
356 340 Mark.

Der III. Ausschuß fand gegen diese Aufstellung Nichts zn erinnern uud beantragt daher,-
„Der hohe Provinzial-Landtag möge den Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zn Brau«
Weiler für die Etatsjahre vom 1, April 1882 bis 31, März 1883 und vom 1, April
1^83 bis 3l. Mär; 1884 nach der Aufstellung des Provinzial-Verwaltnngsraths
genehmigen".

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Friederichs hat das Wort

Abgeordneter Fried erichs: Meine Herren! So weit es die Zeit gestattet, möchte ich
auf einzelne ucue Posten hinweisen, die zunächst ihre finanzielle Bedeutung haben, dann auch im
Allgemeinen ein wirthschaftliches und pädagogisches Interesse bieten

Wir haben zunächst auf Seite 26 in Ausgaben „Diäten und Reisekosten" einen ganz
neuen Posten, welcher heißt: „Diäten und Reisekosten des Platzmajors zu Köln für die monatliche
Revision des Militär Wachlkommandos, 1,2 Reife» «. 10 Mark 80 Pf. macht 23? Mark 60 Pf,"
Es ist dies ein ganz neuer Posten, den wir bisher nicht in Ausgabe hatte». Dieser Leistung
gegenüber — ich drücke mich uolkswirthschaftlich au« — entstand eine Gegenleistung Seitens des
Provinzial-Verwaltnngsraths insofern, als er entdeckte, daß 12'/s Pf. für tägliche Beköstigung der
Mililärwache nicht mehr zeitgemäß wären nud wobl auf 36'/« Pf erhöht werde» könnten! Es
ergab dies eiu Mehr vou 1690,0? Mark als Trost für die vou der Militärbehörde uns appli-
zirtcn 23? Mark 60 Pf. (Gelächter.) Sodann haben Sie auf dem wirthschaftlichen Gebiete
24 500 Mark mehr an Einnahmen in dem Ueberschuß der Arbeitsverdienste der Häuölinge. Nach
den Mittheilungen, die uns der betreffende Decernent im Ausschuß machte, ist thalsächlich eine
wirthschaftlich gnte unc energische Verwendung der Arbeitskräfte vorhanden, sowohl in den
Anstalten als außerhalb derselben.

Es möge diese Mittheilung ganz besonders auch für Diejenige» hier im Hause dienen,
die da draußen möglicherweise gegen die industrielle und gewerbliche Arbeit in uusereu Besserung«-
Anstalten und Gefängnissen eifern. Sodann, meine Herren, sind ganz interessante Beobachtungen
auf pädagogischem Gebiete gemacht worden. Man wollte die Nichtsnutze Anfangs nur durch
Pfarrer und Lehrer bessern und erziehen, hat dabei indeß bald die Beobachtuug gemacht, daß,
wie gleichsam bei instinktivem Berufsgeist, nur für das Studium der Geographie
Neigung und Erfolg da war, in den übrigen Lehrfächern war ihnen nichts beizubringen. Aber
auch für die Disziplin war nichts zn erreichen, nnd so sah sich die Verwaltung genöthigt, Lehrer
und Geistliche durch einen strammen Polizei-Inspektor zu ergänzen (Gelächter), deshalb
finden Sie auf Seite 10 als ganz neuen Posteu: „Dem Polizei-Inspektor Gehalt 2100 Mark!"

Ich hielt eS von Interesse, Ihnen diese Einzelheiten aus unserer Ausschnß ° Sitzung
mitzutheilen.

Landtags-Marschall'. Wünscht noch Jemand das Wort, sonst schließe ich die Dis¬
kussion und frage, ob Sie auch hier en dlue - Abstimmung wünschen. — Ich konstatire, daß kein
Widerspruch erfolgt und bringe diese Sache «u Kloo zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die
dagegen sind, sich zu erheben. — Der Etat ist in der vorliegenden Fassuug einstimmig
angenommen.
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Es folgt das Referat des III. Ausschuffes über die Bewilligung einer fortlaufenden
Unterstützung an ehemalige Bedienstete der Irrenanstalt zu Siegburg und zwar:

an den früheren Wärter Köndgen,
„ „ „ Hausknecht Gesser,
„ „ „ Hausarbeitcr Nonn und
„ die Wittwe des Pförtners Kolb.

Referent ist der Abgeordnete Kockerols.
Referent Abgeordneter Kockerols: Das Referat des III. Ausschusses ist sehr kurz, und

Sie werden gestatten, meine Herren, daß ich das Referat des Provinzial-Verwaltuugsraths verlese.
(Stimmen: Das haben wir schon gelesen.)

Landtags-Marschall: Sie haben es gedruckt vorliegen und wünschen die Verlesung
nicht, ich bitte also den Herrn Referenten, nur das Referat des Ausschusses zu verlesen,

Referent Abgeordneter Kockerols: Referat des III. Allsschusses über die Bewilligung
einer fortlaufenden Unterstützung an ehemalige Bedienstete der Irrenanstalt Siegbnrg.

Nach Schließung der Irrenanstalt zu Siegburg sind von den ehemaligen Bediensteten,
welche auf Kündigung ohne Anspruch auf Pensiou angestellt waren, 4 Personen zurückgeblieben, für
welche eine paffende Stellung in den neuen Provinzial-Anstalteu nicht zu finden war, weil sie in
Folge vorgerückten Alters oder vorzeitiger Aufzehrung der Kräfte dienstunfähig geworden sind.

Es sind die folgenden:
1. der Wärter Ioh, Köndgen, 52 Jahre alt, 15^ Jahre im Dienste der Anstalt,

und zwar als Krankenwärter im Tobhause.
2. der Hausknecht Gesser. 59 Jahre alt, 28»/4 Jahre im Dienste.
3. der Hausarbeiter Friedr. Nonn, 62 Jahre alt, 31 Jahre im Dienste.
4. der Pförtner Heinr. Kolb, 15 Jahre im Dienste.
Letzterer ist 1879 unter Hinterlassung einer Wittwe, die früher auch 5 Jahre der Anstalt

als Wärterin gedient hat, uud welche sich mit ihreu 4 Kiudern in nothdürftiger Lage befindet,
gestorben. Der Provinzial - Verwaltungsrath hat den verstorbenen ehemaligen Bediensteten in
Anbetracht der langjährigen, der Proviuzial-Nustalt geleistete« treuen Dienste folgende Iahres-Unter-
stützungen, welche ungefähr die Hälfte des ehemaligen Diensteinkommcns betragen, bewilligt;

1. Köndgen.....360 Mark
2. Gesser .....240 „
3. Nonn......230 „

' 4. Wittwe Kolb ... 250 „
und proponirt die dauernde Bewilligung dieser Unterstützung.

In Erwägung, daß es sich fowohl vom hnmanen, wie vom ökonomifchen Standpunkte und
im Interesse unserer Provinzial-Verwaltung empfiehlt, treue Dienste zu belohnen, und auch die
ohne Pensionsberechtigung angestellten Beamten, welche im Dienste der Provinz ihre Kräfte verzehrt
haben, im Alter zu versorgen, und im Vertrauen, daß der Provinzial-Verwaltungsrath sowohl, wie
die betreffenden Beamten, die perfönlichen Verhältnisse obiger Invaliden geprüft und die ausgewor¬
fene Unterstützung angemessen gefunden haben, erklärt sich der III. Ausschuß einstimmig dahin:

„Der hohe Landtag wolle den vorbenannten Personen die bisherigen, vorläufig gezahl¬
ten Unterstützungen dauernd bewilligen".

Landtags-Marschall: Der Antrag des III. Ausschusses geht auf dauernde Bewilligung
der beantragten Unterstützungen an die früheren Beamten. Ich eröffne hierüber die Diskussion. ^
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Es meldet sich Niemand zum Wort, dann schließe ich die Diskussionund bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegensind, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist
einstimmigangenommen.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Pensionirung von Aufsehern
der Pravinzial - Nrbeitsanstalt zu Brauwciler. Referent ist der Herr Abgeordnete Kockerols.
Ich bitte das Referat des Ausschusses zu verlesen.

Referent AbgeordneterKockerols: Referat, betreffenddie Pensionirung von Aufseherinnen
der Arbeitsanstalt Brauweiler.

Der III. Ausschuß schließt sich den Ausführungen des Provinzial - Vcrwaltungsraths in
Betreff der gedachten Aufseherinnenan und befürwortet beim hohen Landtage die Pensionirung der
AufseherinHammerstein mit 555 Mark und der AufseherinSchmidt mit 396 Mark jährlich.

Landtags-Marschall: Ich eröffneüber diesen Antrag die Diskussion. — Da sich Niemand
zum Wort meldet, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Auch dieser Antrag ist
einstimmigangenommen.

ES folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffenddie Bewilligung von Unterstützungen
an Hinterbliebene von Beamten der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler, Referent ist der
Herr Abgeordnete Kockerols.

Referent Abgeordneter Kockerols: Die Beamten der Provinzial-Arbeitsanstaltzu Brauweiler:
1. Aufseher Franz Wölke,
2. AufseherAnd. Rüdesheim,
3. SchustermeisterIoh. Kürten,

sind verstorben und haben ihre Hinterbliebenen in hülfsbedürftiger Lage zurückgelassen. Der
Provinzial ° Verwaltungsrath hat den Hinterbliebeneneine Iahresuuterftützung von je 108 Mark
bewilligt, wie dies bisher in ähnlichen Fällen stets geschehen ist. Der Ausschuß stellt demnach
den Antrag:

„Der Provinzial-Landtag wolle den genannten Hinterbliebenenund zwar:
1. der Wittwe Franz Wölke,
2. der Wittwe And. Rüdesheim,
3. der Wittwe Ioh. Kürten,

eine fortlaufendeUnterstützungvon je 108 Mark pro Jahr dauernd bewilligen".
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Autrag die Diskussiou,— Es meldet

sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Dieser Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Gewährung einer einmaligen

Unterstützungvon 500 Mark an den AufseherSchuch der Arbeitsaustalt Brauweiler. Referent
ist Herr AbgeordneterKockerols.

Referent AbgeordneterKockerols: Das Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes vom
4. Oktober d. I., Nr. 82 der Drucksachen, kam im III. Ausschusse zur Berathung und schloß der
Ausschußsich dem Antrage des Verwaltungsrathes mit Rücksicht auf die im Referate entwickelten
Begründungen an und beantragt:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle dem Aufseher Schuch eine einmalige Unter¬
stützung von 500 M. aus den Mitteln des Etats der Anstalt zu Arauweiler bewillige,,".
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